
Anlage zu §§3,4

Verzeichnis der Kinderspiel-, Bolzplätze und Naherholungsparks

Nr. Name der Einrichtung Altersbeschränkung Öffnungszeit

1
Kinderspielplatz 
am Rathaus

bis 14 Jahre

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
20:00 Uhr 

2
Kinderspielplatz 
Grabenstraße

bis 14 Jahre

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
20:00 Uhr 

3
Kinderspielplatz 
am Mühlbach

bis 14 Jahre

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
20:00 Uhr 

4
Kinderspielplatz 
im Barbaragarten

bis 14 Jahre

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
20:00 Uhr 

5
kleiner Kinderspielplatz 
Ebereschenweg

bis 14 Jahre

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
20:00 Uhr 

6
großer Kinderspielplatz 
Ebereschenweg

bis 14 Jahre

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
20:00 Uhr 

7 Schulhof der Hohensteinschule bis 14 Jahre

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
22:00 Uhr 



8
Bolzplatz 
Grabenstraße

keine Altersbeschränkung
Kinder- und Jugendlichen 
haben vorrangiges 
Benutzungsrecht

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
20:00 Uhr 

9
Bolzplatz 
roter Platz (Hohensteinschule)

keine Altersbeschränkung
Kinder- und Jugendlichen 
haben vorrangiges 
Benutzungsrecht

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
22:00 Uhr 

10
Minispielfeld 
an der Hohensteinschule

keine Altersbeschränkung
Kinder- und Jugendlichen 
haben vorrangiges 
Benutzungsrecht

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
22:00 Uhr 

11

Naherholungspark
Sauerbrunnen 
zwischen Bahnhof- und 
Gartenstraße

keine Altersbeschränkung

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
21:00 Uhr 

12
Spiel- und Naherholungspark
Vis à Vis - Filspark 
am Teilweg/ Filsstraße

keine Altersbeschränkung

8:00 Uhr bis zum 
Einbruch der 
Dunkelheit, 
längstens jedoch bis 
21:00 Uhr 


